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Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention 
beschreibt das Recht auf Gesundheit. 

Ein Leben in Gesundheit bedeutet:
       … dass wir uns körperlich und seelisch 
        wohlfühlen.
       … dass wir Unterstützung bekommen,  
        wenn es  uns nicht gut geht.
       … dass wir Zugang zu sauberem Wasser 
        und gesunder Nahrung haben.
       … dass wir Möglichkeiten haben, unsere 
         Ideen und Wünsche umzusetzen.

Gute Beziehungen zu netten Menschen, ein 
Umfeld in dem du dich sicher fühlst und du 
ganz du selbst sein kannst – Du hast das Recht 
auf ein Leben in Gesundheit!
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